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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Patientenverfügungs-Gesetz geändert wird (PatVG-Novelle 
2018) 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 02. Oktober 2018 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patientenverfügungs-Gesetz geändert wird 

(PatVG-Novelle 2018), wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

I. Grundsätzlich:  

 

Die mit dem vorliegenden Entwurf geplante Integration der Patientenverfügung in ELGA 

erscheint sinnvoll und zweckmäßig und ist daher grundsätzlich zu befürworten.  

 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die mit der Realisierung des Vorhabens ein- 

hergehende Kostenbelastung ungeklärt ist, zumal der gegenständliche Entwurf weder  

in den ELGA-Gremien besprochen noch über dieses Thema zuvor in der Fachgruppe 

eHealth der Zielsteuerung-Gesundheit auf Bundesebene berichtet wurde.     
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II. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 

 

Zu Z. 3 (§ 6): 

 

§ 6 Abs. 1 erweitert die Kriterien, aufgrund derer eine Patientenverfügung verbindlich ist. 

Nach dieser Bestimmung ist eine Patientenverfügung schon dann nicht mehr verbindlich, 

wenn sie den Willen des Patienten nicht eindeutig zum Ausdruck bringt. Unklar ist, ob  

eine Patientenverfügung, die teilweise einen unklaren Patientenwillen beinhaltet, nur im 

Umfang des unklar formulierten Patientenwillens oder zur Gänze nicht verbindlich ist.  

 

Eine Klarstellung ist erforderlich. 

 

III. Zu den Kosten: 

 

Dem Entwurf ist eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung angeschlossen, die eine  

einmalige Belastung des Bundeshaushaltes in der Höhe von ca. 600.000 Euro, in den 

Folgejahren in der Höhe von ca. 100.000 Euro ausweist.  

 

Die Zuständigkeit in Bezug auf Patientenverfügungen liegt beim Bund. Es müssen daher 

alle geschätzten Kosten sowohl der Einmalfinanzierung als auch die der laufenden Kosten 

für eine Umsetzung in ELGA zur Gänze vom Bund getragen werden. Auf die gemeinsame 

Länderstellungnahme vom 24. September 2018 betreffend die Zurverfügungstellung, 

Verarbeitung und Speicherung von Patientenverfügungen in ELGA wird hingewiesen.    

 

Zusammenfassend wird die Abgeltung der im Fall der Realisierung des Entwurfes dem 

Land Niederösterreich erwachsenden Mehrkosten durch den Bund verlangt. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

NÖ Landesregierung 

Mag.ª M i k l – L e i t n e r 

Landeshauptfrau 
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